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Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger) und der Beitrittsstaaten zur Wahl zum 
Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Am 13.06.2004 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland statt. 
An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (einschl. 

beigetretener Staaten) besitzen, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit  mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (einschl. beigetretener Staaten) eine Wohnung innehaben oder sich mindestens 
seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union (einschl. 
beigetretener Staaten), dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung 
erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser 
Bekanntmachung abgesandt werden.  
Einem Antrag, der erst nach dem 10.05.2004 bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht 
mehr entsprochen werden (§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die 
Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl gegenüber der 
zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu 
werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 

 

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der 
Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 
Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass sie am Wahltage 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (einschl. beigetretener Staaten) 

besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union (einschl. 

beigetretener Staaten), dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine 
Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die aktive oder 
passive Wahlteilnahme. 
 

Heiligenstadt, den 07.01.2004 
 
gez. Hermann Martini 
Kreiswahlleiter 
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S A T Z U N G über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und deren 
Benutzung des  "Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Obereichsfeld" (WAZ) 
 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 

§   1 Allgemeines  
§   2 Berechtigte und verpflichtete Personen  
§   3 Anschluss- und Benutzungsrecht 
§   4 Anschlusszwang 
§   5 Befreiung vom Anschlusszwang  
§   6 Benutzungszwang  
§   7 Befreiung vom Benutzungszwang  
§   8 Ordnungswidrigkeiten, Zwangsmittel 
§   9 AVBWasserV  
§ 10 Inkrafttreten  

 
Präambel 

Aufgrund der §§ 16, 20, 23 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 
vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290) i.V.m. §§ 19 und 20 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) erlässt der Zweckverband mit 
Beschluss des Verbandsversammlung vom 11.12.2003 folgende Satzung: 
  

§ 1 
Allgemeines 

Der "Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" versorgt die Grundstücke 
seines Verbandsgebietes mit Trinkwasser. 
 

§ 2 
Berechtigte und verpflichtete Personen 

Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte 
oder ähnlich zur dinglichen Nutzung eines Grundstücks Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.                                                                                           
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Verbandsgebiet des WAZ liegenden Grundstücks ist berechtigt, den 
Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlagen und die Belieferung mit Trinkwasser 
nach Maßgabe dieser Satzung zu verlangen. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 
Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann versagt werden, wenn 
die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder 
betrieblichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Absätze 2 und 3, sofern der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb der Leitung zusammenhängenden 
Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 

 
§ 4 

Anschlusszwang 
Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, diese Grundstücke 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) 
mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen 
Straße durch einen Privatweg haben.  
 

§ 5 
Befreiung vom Anschlusszwang 

Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, wenn der 
Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls 
nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim WAZ 
einzureichen. 
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§ 6 
Benutzungszwang 

Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, ist der gesamte 
Wasserbedarf im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließlich aus dieser Anlage zu decken 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
 

§ 7 
Befreiung vom Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke 
auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(2) Der Zweckverband räumt dem Grundstückseigentümer darüber hinaus im Rahmen des ihm 
wirtschaftlichen Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten 
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

(3) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich dem WAZ 
einzureichen. 

(4) Der Grundstückseigentümer hat dem WAZ vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu 
machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten, Zwangsmittel 
(1) Ordnungswidrig gemäß § 19 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003 handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 
-  entgegen dem Anschlusszwang nach § 4 sein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgungs- 
   anlage anschließen lässt, 
- entgegen dem Benutzungszwang nach § 6 seinen gesamten Bedarf an Wasser im Rahmen des  

         Benutzungsrechts nicht ausschließlich aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage deckt, soweit  
         keine Befreiung vom Benutzungszwang vorliegt, 

-  entgegen der Mitteilungspflicht nach § 7 Abs. 4 vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage  keine 
         Mitteilung macht, 

-  einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu € 5.000 geahndet werden.                                                         
(3) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
(4) Für die Vollstreckung der aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnungen gelten die 

Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 9 
AVBWasserV 

Der Anschluss an das Versorgungsnetz und die Versorgung mit Wasser bestimmen sich im übrigen nach der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 
(BGBl. I S. 684) und den "Ergänzenden Bestimmungen  des  Zweckverbandes  Wasserversorgung  und  
Abwasserentsorgung Obereichsfeld zur AVBWasserV" in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
ausgefertigt am: 18.12.2003 
 
 
gez.Föllmer     - Siegel - 
Verbandsvorsitzender 
 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalordnung oder 
aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung.“ 
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Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“ 
 
Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ für das 
Wirtschaftsjahr 2004 
 
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Nr. 8 S. 290) i.V.m. § 53 ff der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. Nr. 2, S. 41) 
und des § 13 ff der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15.07.1993 (GVBl. S. 432) erlässt der 
Trinkwasserzweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2004 wird hiermit festgesetzt, dadurch 
ergeben sich 
 
 EUR 
1. im Erfolgplan 

die Erträge      1.525.400 
die Aufwendungen     1.525.400 

2. im Vermögensplan 
die Einnahmen     1.726.000 
die Ausgaben     1.726.000 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
wird auf 250.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2004 in Kraft. 
 
Leinefelde, den 19.12.03 
 
Stempel      gez. Gerd Reinhardt 
       Zweckverbandsvorsitzender 
 

 
 

Veröffentlichungsvermerk 
Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ für das 
Wirtschaftsjahr 2004 
 

1. Mit Beschluss vom 25.11.2003, Nr. 06 / 03 hat die Verbandsversammlung die Haushaltsatzung zum 
Wirtschaftsplan 2004 beschlossen. 

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 17.12.2003 die 
Haushaltssatzung 2004 des Trinkwasserzweckverbandes rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

3. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2004 liegt in der Zeit vom 16.02. – 27.02.2004  Montag – Donnerstag 
08.00 - 15.00 Uhr und Freitag 08.00 – 12.00 Uhr in den Räumen des Zweckverbandes, Vorm 
Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde öffentlich aus.  

 
Leinefelde, den 19.12.2003 
 
 
gez. Gerd Reinhardt 
Verbandsvorsitzender 
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Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2002 
des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf gemäß § 25 Abs. 4 der 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung 
 
1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss-Nr. 5/2003 vom 27.11.2003 den Lagebericht und den 

Jahresabschluss 2002 – gez. Brand, Verbandvorsitzender – wie folgt festgestellt:  
Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresverlust von 46.509,53 Euro festgestellt.  
 
Behandlung des Jahresverlustes: 
Der Jahresverlust in Höhe von 46.509,53 Euro ist auf neue Rechnung vorzutragen. 
Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 schließt mit einer Bilanzsumme von 6.561.817,94 Euro. 
 
Mit Beschluss-Nr. 5/2003 wurde dem Werkleiter, dem Verbandsvorsitzenden und dem Verbands- 
ausschuss Entlastung erteilt. 
 

2. Der Bestätigungsvermerk der zur Abschlussprüfung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der 
WIBERA Wirtschaftsberatung AG Erfurt, für den Jahresabschluss lautet: 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum 02. Oktober 2003 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

      
 “Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf, Helmsdorf für das Wirtschaftsjahr vom 01. 
Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbandes.  Der  Lagebericht  gibt  insgesamt  eine zutreffende Vorstellung von der Lage  
des Verbandes und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 

      Erfurt, den 02. Oktober 2003 
 
3. Der Jahresabschluss 2002 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 19.01.2004 bis 02.02.2004 

in den Räumen der Verwaltung des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf, Hauptstr. 3, 
aus. 
 

Helmsdorf, den 18.12.2003 
 
 
gez. Brand 
Verbandsvorsitzender 
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Freistaat Thüringen, Landesamt für Straßenbau, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen,  
Schillerstr.6, 99706 Sondershausen,  
 
Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung Az N0001/2004-2132-09 
 

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen - das Landesamt für Straßenbau, Außenstelle 
Sondershausen - gibt bekannt, dass die Eichsfeldgas GmbH, Hausener Weg 15 in 37339 Worbis einen 
Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende 
 

Erdgashochdruckleitung Breitenworbis – Bernterode 
 

mit einer Schutzstreifenbreite von 6 m gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. 
Dezember 1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat. 
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der Gemarkung 
 

Breitenworbis,  Flur 7, Flurstück 156, 158/1, 263/1, 293, 802/259, 803/259, 840/431, 872/115, sowie 
   Flur 8, Flurstück 22/2 
 

können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser 
Bekanntmachung an beim Landesamt für Straßenbau, Außenstelle Sondershausen, 99706 Sondershausen, 
Schillerstraße 6 (im Gebäude des Finanzamtes, Zimmer 425, Telefon 03632/742 446), dienstags zwischen 
8.30 Uhr und 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr und 17.00 Uhr, donnerstags und freitags zwischen 8.30 Uhr und 
12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung einsehen. 
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
nach Ablauf der Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung - SachenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900). 

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
alle am 3. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen 
entstanden. 
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom  
3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag 
zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet 
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden Unternehmen 
dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten 
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als von dem 
Unternehmen dargestellt. 
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann beim Landesamt für Straßenbau, Außenstelle Sondershausen, Schillerstraße 6 in 
99706 Sondershausen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. 
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle bereit. 
 
Sondershausen, den 12.01.2004 
 
Freistaat Thüringen 
Landesamt für Straßenbau 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen 
Außenstelle Sondershausen 
 
Im Auftrag 
 
gez. Lampe 
Außenstellenleiterin 
 



Bekanntmachungen sonstiger Stellen    
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Sport- und Freizeit Leinefelde GmbH , Triftstraße 2 – 4, 37327 Leinefelde 
 

Jahresabschluss zum 31.12.2002 
 
Die Gesellschaft hat 
 
! die Bilanz 
! die Gewinn- und Verlustrechnung 
! den Anhang 
! den Lagebericht 
! den Bestätigungsvermerk 
 
beim Handelsregister des Amtsgerichtes Mühlhausen unter der Nummer HRB 4996 eingereicht. 
 
 

Leinefelde, den 30.12.2003 
 
 
 
Der Geschäftsführer 
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